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In den letzten 25 Jahren sind die nationalen Märkte mit einer atemberauben-
den Geschwindigkeit zusammengewachsen, so dass internationale Transakti-
onen in vielen Wirtschaftsbereichen heute nicht mehr die Ausnahme, sondern 
die Regel sind.1 Für Unternehmen haben dabei neben der materiellen Ausstat-
tung mit Produktionsmitteln und Personal immaterielle Eigentumspositionen 
wie Marken, Patente und Urheberrechte erheblich an Bedeutung gewonnen.2 
Im Zuge der fortschreitenden globalen Vernetzung durch Informationstechno-
logien stellt sich somit immer häufiger die Frage, welches Recht auf grenz-
überschreitende Sachverhalte mit Bezügen zu Immaterialgüterrechten an-
wendbar ist.3 

Grundsätzlich ist es die Aufgabe des Internationalen Privatrechts, bei in-
ternationalen Sachverhalten den „Sitz“4 eines Rechtsverhältnisses zu ermit-
                                                                    

1 Vgl. Brödermann, ULR 11 (2006), 749–751 m.w.N. zur faktischen und rechtlichen 
Entwicklung. 

2 So haben sich etwa die Patentanmeldungen pro Jahr weltweit von 1995 bis 2011 ver-
doppelt, siehe WIPO World Intellectual Property Indicators 2012, abrufbar unter <http://
www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2012.pdf>, S. 43; Glei-
ches gilt für die Anzahl der weltweiten Markenanmeldungen zwischen 1995 und 2011, 
siehe a.  a. O., S. 98. Die Anzahl an Gebrauchsmusteranmeldungen hat sich seit 1985 nahezu 
verfünffacht, siehe a. a. O., S. 94. Siehe zur wachsenden Bedeutung immaterieller Rechts-
positionen für Unternehmen in der Europäischen Union Europäische Kommission, „Mittei-

lung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Ein Binnenmarkt für 
Rechte des geistigen Eigentums, Förderung von Kreativität und Innovation zur Gewährung 
von Wirtschaftswachstum, hochwertigen Arbeitsplätzen sowie erstklassigen Produkten und 
Dienstleistungen in Europa“ vom 24.05.2011, KOM(2001) 287 endgültig, S. 5 f., im Fol-
genden zitiert als „Mitteilung: Binnenmarkt für Rechte des geistigen Eigentums“.  

3 Zum Zusammenhang zwischen Globalisierung und internationalem Schutz von Imma-
terialgütern Bariatti, in: Bariatti (Hrsg.), Litigating Intellectual Property Rights Disputes 
Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project, S. 63, 64; Basedow, in: 
Basedow/Kono/Metzger (Hrsg.), Intellectual Property in the Global Arena, S. 3, 11; van 
Eechoud, S. 1; Mourca Vicente, S. 23, 25, 333; Oppermann, S. 65 m.w.N. 

4 Mit einer solchen Formulierung von Savigny, System, S. 108, 206. Siehe zur histori-
schen Bedeutung Savignys für das Internationale Privatrecht etwa von Hoffmann/Thorn, 
S. 53, 59. 
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teln und das anwendbare Recht zu bestimmen.5 Das Internationale Immateri-
algüterrecht nimmt insofern eine Sonderstellung unter den Teildisziplinen des 
Kollisionsrechts ein, als es durch zahlreiche völkerrechtliche Übereinkommen 
geprägt wird.6 Aus diesen Übereinkommen werden Prinzipien abgeleitet, 
welche in ihrer Bezeichnung zwar einprägsam, in ihrem Gehalt jedoch wenig 
konturiert sind. Dies gilt zum einen für das Territorialitätsprinzip,7 nach dem 
Immaterialgüterrechte nur auf dem Territorium des Staates wirken, dessen 
Rechtsvorschriften sie einräumen. Zum anderen geht auch das Schutzland-
prinzip,8 wonach im internationalen Kontext das Recht des Staates anzuwen-
den ist, für dessen Gebiet der Schutz beansprucht wird, mittelbar auf die ge-
nannten Übereinkommen zurück. 

Aus dem umfassend verstandenen Konzept der Territorialität von Immate-
rialgüterrechten wurde lange Zeit gefolgert, dass aufgrund der an der Staats-
grenze endenden Wirkung von Schutzrechten im Immaterialgüterrecht keine 
kollisionsrechtlichen Fragestellungen existierten.9 So formulierte Zweigert 
überspitzt, zwischen dem Territorialitätsprinzip und dem Kollisionsrecht 
bestehe das gleiche Verhältnis wie zwischen Feuer und Wasser: Entweder 
lösche das Wasser der Territorialität das Kollisionsrecht oder aber letzteres 
verdampfe die Territorialität.10 Erst mit der Durchsetzung der Erkenntnis, 
dass inländische Gerichte ausländisches Recht anwenden können11 und – in-
nerhalb vorgegebener Grenzen – auch für Fragestellungen hinsichtlich aus-
ländischer Schutzrechte international zuständig sein können,12 begann die 

                                                                    
5 Zur Aufgabe des IPR von Hoffmann/Thorn, S. 2 f.; Kropholler, S. 16 f. 
6 Siehe hierzu ausführlich S. 7 ff. 
7 Siehe hierzu und zur Rolle des Universalitätsprinzips im Urheberrecht S. 28 ff. 
8 Siehe hierzu und zur Ursprungslandanknüpfung im Internationalen Urheberrecht 

S. 32 ff.  
9 van Eechoud, S. 2 m.w.N.; Pertegás, in: Bariatti (Hrsg.), Litigating Intellectual Pro-

perty Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project, S. 55, 
60; zu diesem Verständnis trugen auch prozessuale Schlussfolgerungen aus dem Territoria-
litätsprinzip bei, siehe hierzu S. 31. 

10 Zweigert, Rev. crit. dr. internat. privé 54 (1965), 645, 653 zum generellen Territoria-
litätsprinzip: „En effet, il y a entre le conflit de lois et la territorialité le même rapport 

qu’entre le feu et l’eau: ou bien l’eau de la territorialité éteint le feu des considérations 

inspirées du conflit de loi, ou bien le feu de ces dernières fait évaporer le principe de la 
territorialité.“ Das Zitat wird im immaterialgüterrechtlichen Kontext aufgegriffen von 
Cigoj, FS Firsching, S. 53, 76; Novier, S. 45 und Treppoz, in: de Werra (Hrsg.), La résolu-
tion des litiges de propriété intellectuelle, S. 75, 78. 

11 Zur historischen Entwicklung der Anwendung ausländischen Rechts durch inländi-
sche Gerichte im Rahmen der Statutenlehre ab den Lehren von Aldricus im 12. Jahrhundert 
siehe von Bar/Mankowski, IPR I, § 6 Rn. 7–29. Zum immaterialgüterrechtlichen Kontext 
Peinze, S. 131 m.w.N.; Regelin, S. 16 f.; Ulmer, Rn. 16. 

12 Zur Annahme der Unzulässigkeit solcher Klagen noch zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts Schack, Anknüpfung, Rn. 21–23, 30 m.w.N. Siehe zur Frage der internationalen 
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Beschäftigung mit dem Internationalen Immaterialgüterrecht als Teildisziplin 
des IPR.13 Aufgrund dieser vom Kernkollisionsrecht gelösten Entwicklung 
des Internationalen Immaterialgüterrechts führen traditionelle Anknüpfungs-
prinzipien – „verdeckt“ vom Einfluss internationaler Übereinkommen14 – ein 
Schattendasein. Insbesondere wurde die (potentielle) Rolle subjektiver An-
knüpfungen, sei es unmittelbar durch eine Rechtswahl der Parteien oder aber 
mittelbar im Wege der vertragsakzessorischen Anknüpfung, bisher nicht 
eingehend untersucht.15  

Bei der Ermittlung des Rechts mit der engsten Verbindung16 zum Sachver-
halt muss das Kollisionsrecht sowohl die Parteiinteressen als auch Verkehrs- 
und Ordnungsinteressen berücksichtigen.17 Führt man sich dies vor Augen, so 
offenbart sich ein Spannungsverhältnis zwischen der (mittelbar völkerrecht-
lich determinierten) objektiven Anknüpfung an das Schutzland (lex loci pro-
tectionis), welche auch den politischen Interessen der jeweiligen Schutzländer 
dient,18 und einer Anknüpfung an den Parteiwillen. Dieses Spannungsverhält-
nis wird umso deutlicher, als ein territoriales Verständnis von Schutzrechten, 
verbunden mit einer Schutzlandanknüpfung im internationalen Kontext, zu 
einer Vielzahl von Problemen führt: So kann ein Schutzgegenstand zwar in 
unterschiedlichen Jurisdiktionen geschützt sein. Rechtlich handelt es sich 
jedoch stets um ein Bündel einzelner nationaler Schutzrechte (sogenannte 
Bündeltheorie).19 Dies erschwert die Möglichkeit, internationalen Schutz 
                                                                    
Zuständigkeit für ausländische Schutzrechte im Europäischen Zivilprozessrecht unten 
S. 77. 

13 Eingehend hierzu Dinwoodie, 51 Wm. & Mary L. Rev. (2009) 711, 713–715; siehe 
auch de Miguel Asensio, R.E.D.I. 59 (2007), 873. 

14 Vgl. Walter, in: Reimer (Hrsg.): Vertragsfreiheit im Urheberrecht, S. 137. 
15 So existieren beispielsweise Monographien hinsichtlich der Bedeutung von Parteiau-

tonomie in anderen Teildisziplinen des Internationalen Privatrechts, siehe etwa Köthe, 
Schranken der Parteiautonomie im Internationalen Deliktsrecht, Berlin (2008); Kühne, Die 
Parteiautonomie im Internationalen Erbrecht, Bielefeld (1973); Laufkötter, Parteiautono-
mie im Internationalen Wettbewerbs- und Kartellrecht, Berlin (2001); Nappenbach, Partei-
autonomie im Internationalen Gesellschaftsrecht, Berlin (2002); Ritterhoff, Parteiautono-
mie im Internationalen Sachenrecht, Berlin (1999). Die Monographie von Pütz, Parteiauto-
nomie im Internationalen Urhebervertragsrecht – Eine rechtsdogmatische und rechtspoliti-
sche Betrachtung der Grenzen freier Rechtswahl im Internationalen Urhebervertragsrecht 
unter besonderer Berücksichtigung des neuen deutschen Urhebervertragsrechts, Frankfurt 
am Main (2005) beschäftigt sich ausschließlich und nicht rechtsvergleichend mit Urheber-
rechtsverträgen und setzt den Schwerpunkt auf die von § 32b UrhG international zwingend 
vorgeschriebenen Anwendung der §§ 32, 32a UrhG. 

16 Zum Prinzip der „engsten Verbindung“ Kropholler, S. 25 ff.; von Hoffmann/Thorn, 
S. 3 f. 

17 Siehe hierzu Kegel/Schurig, S. 134–145. 
18 Siehe hierzu ausführlich unten S. 42 ff. 
19 EuGH, Urteil vom 22.06.1994, Rs. C-9/93 – IHT/Ideal Standard, EuGHE 1994, I-

02789 = GRUR Int. 1994, 614, 615, Rn. 24 f.; BGH, Urteil vom 17.06.1955, BGHZ 18 1, 
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geistigen Eigentums zu erhalten, und hat zur Konsequenz, dass bei Verlet-
zungen von Immaterialgüterrechten in mehreren Rechtsordnungen eine Viel-
zahl nationaler Rechte anwendbar sein kann.20 Gleichermaßen können bei 
Verträgen über Immaterialgüterrechte einzelne Aspekte des Vertrages – ins-
besondere die Verfügung über das Schutzrecht – nicht dem einheitlichen 
Vertragsstatut, sondern der jeweiligen lex loci protectionis unterliegen.21  

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht vor diesem Hintergrund die Frage, 
ob und inwieweit im Internationalen Immaterialgüterrecht Parteiautonomie de 
lege lata eingeräumt wird22 und de lege ferenda eingeräumt werden kann.23 
Da die Gewährung eines Immaterialgüterrechts stets ein territorial beschränk-
tes Monopol auf spezifische Handlungen mit sich bringt, hängt dies unmittel-
bar mit der souveränen Entscheidung der jeweiligen Gesetzgeber zusammen, 
inwiefern sie die Geltung des Schutzlandrechts aus marktordnungsrechtlichen 
Gründen zu Lasten der Parteiautonomie für zwingend erachten.24 Exempla-
risch wird im Rahmen der Untersuchung zum einen die potentielle Einräu-
mung von Parteiautonomie im Bereich der Immaterialgüterrechtsverletzungen 
beleuchtet. Zum anderen wird die Begrenzung des – der Parteiautonomie 
zugänglichen – Vertragsstatuts durch das Immaterialgüterstatut analysiert. 
Für die Praxis ist der Umfang der Gewährung einer freien Rechtswahl inso-
fern relevant, als die Parteien ein Interesse an der Vorhersehbarkeit und der 
Beeinflussbarkeit des anwendbaren Rechts haben, um potentielle Rechtser-
mittlungskosten kalkulieren und gering halten zu können.25 Zudem beruht ein 
Großteil des ökonomischen Wertes von Immaterialgüterrechten auf der Mög-
lichkeit, Dritte über den Abschluss von Verträgen zur Nutzung von Schutz-
rechten zu berechtigen oder diese im Ganzen zu übertragen.26 

Den Untersuchungsgegenstand bildet in erster Linie das zu Beginn des 
neuen Jahrtausends weitgehend vergemeinschaftete europäische Kollisions-
recht in Form der Rom I-Verordnung über das auf vertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht27 und der Rom II-Verordnung über das auf 
                                                                    
13 – Hückel; BGH, Urteil vom 02.10.1997, MMR 1998, 35, 37 – Spielbankaffäre mit 
Anmerkungen von Schricker. Siehe hierzu weiterhin unten S. 30, 75. 

20 Siehe hierzu nur Basedow, in: Basedow/Kono/Metzger (Hrsg.), Intellectual Property 
in the Global Arena, S. 3, 11 sowie unten Teil 2, S. 75 ff. 

21 Hierzu im Detail unten Teil 3, S. 273. 
22 Siehe unten S. 89 ff. und 280 ff. 
23 Siehe hierzu ebenfalls unten S. 210 ff. und 367 ff. 
24 Vgl. zum Begriff der marktordnungsrechtlichen Erwägungen in diesem Kontext 

Staudinger-Fezer/Koos IntWirtschR Rn. 923.  
25 Zu den bei einer Rechtwahl generell für die Parteien relevanten Faktoren vgl. Man-

kowski, RIW 2003, 2–15. 
26 Vgl. Mourca Vicente, S. 293. 
27 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 

auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom I“) vom 17.06.2008, ABl. 
EU 2008 Nr. L 177 vom 04.07.2008, S. 6 ff.; im Folgenden zitiert als „Rom I-VO“. 
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außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht28. Rechtsverglei-
chend werden die Kollisionsrechtssysteme der Schweiz und der USA einbe-
zogen. Lösungsansätze für die Probleme, die sich bei internationalen Trans-
aktionen mit Bezug zu Immaterialgütern ergeben, halten schließlich auch die 
Modellgesetze der European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intel-
lectual Property (CLIP-Principles)29 und des American Law Institute (ALI-
Principles)30 bereit. Diese Modellgesetze werden vor dem Hintergrund der 
Rechtslage de lege lata in die Arbeit eingebunden und auf ihre jeweilige 
Konzeption der Parteiautonomie untersucht, bevor schließlich Grundsätze für 
eine Konzeption de lege ferenda erarbeitet werden. 

B. Gang der Untersuchung 
B. Gang der Untersuchung 

Eingeleitet wird die Arbeit durch einen Grundlagenteil (Teil 1), der sich mit 
den Begriffen des Immaterialgüterrechts und des geistigen Eigentums, den 
Anknüpfungsprinzipien des Internationalen Immaterialgüterrechts (§ 1) und 
dem Grundsatz der Parteiautonomie (§ 2) auseinandersetzt. Im Zentrum des 
Abschnitts stehen die Begründung und die Rechtfertigung der jeweiligen 
Anknüpfungsregeln. 

Hierauf folgt der erste Hauptteil, in dem auf Immaterialgüterrechtsverlet-
zungen eingegangen wird (Teil 2). Nach einigen Vorüberlegungen (§ 3) wird 
die Rechtslage de lege lata erläutert (§ 4), die mit einer Analyse der Situation 
in der Europäischen Union eingeleitet wird (§ 4 A.). Dabei wird zunächst ein 
historischer, exemplarischer Überblick über die Rechtslage vor der Verge-
meinschaftung des Kollisionsrechts der außervertraglichen Schuldverhältnis-
se gegeben. Im Anschluss wird die aktuelle Rechtslage nach Inkrafttreten der 
Rom II-VO erläutert, wobei insbesondere eine Auseinandersetzung mit der 
teleologischen Reduktion der einschlägigen Vorschrift erfolgt. Es folgt eine 

                                                                    
28 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 

auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“) vom 11.07.2007, 
ABl. EU 2007 Nr. L 199 vom 30.07.2007, S. 40 ff.; im Folgenden zitiert als „Rom II-VO“. 

29 The European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property 
(CLIP), Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property, herausgegeben samt Kom-
mentierung von Basedow/Drexl, Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP 
Principles and Commentary, Oxford (2013); der finale Text ist abrufbar unter <http://
www.ip.mpg.de/en/research/research-news/principles-on-conflict-of-laws-in-intellectual-
property-clip.html>; ein Vorentwurf (Second Preliminary Draft) ist abgedruckt in: Base-
dow/Kono/Metzger (Hrsg.), Intellectual Property in the Global Arena, Annex II, S. 365–

393; im Folgenden zitiert als „CLIP-Principles“. 
30 The American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, 

Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, Philadelphia, Pennsylvania 
(2008), finale Version 2008 abrufbar unter <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.
jsp?id=7687>, auch abgedruckt in Basedow/Kono/Metzger (Hrsg.), Intellectual Property in 
the Global Arena, Annex I, S. 347–364; im Folgenden zitiert als „ALI-Principles“. 
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Untersuchung der Rechtslage in der Schweiz, welche sich durch einen offene-
ren Umgang mit dem Prinzip der Parteiautonomie auszeichnet (§ 4 B.). Nach 
der Schweiz wird die Rechtslage in den USA beleuchtet, wobei der Schwer-
punkt der Untersuchung auf der Herausarbeitung der Rechtsquelle für poten-
tielle Kollisionsnormen im Internationalen Immaterialgüterrecht liegt (§ 4 C.). 

Im Anschluss wird die Rechtslage de lege lata mit der Konzeption der 
Gewährung von Parteiautonomie bei Rechtsverletzungen in den Modellgeset-
zen der CLIP-Principles und der ALI-Principles verglichen (§ 5). Schließlich 
wird die mögliche Reichweite einer gegenüber objektiven Anknüpfungen 
vorrangigen subjektiven Anknüpfung von Immaterialgüterrechtsverletzungen 
de lege ferenda diskutiert, die mit einem Normvorschlag auf Grundlage der 
Rom II-VO abgeschlossen wird (§ 6). 

Im zweiten Hauptteil der Arbeit werden Verträge über Immaterialgüter-
rechte behandelt (Teil 3). Dafür sind zunächst Vorüberlegungen über die 
unterschiedliche Ausgestaltung von Verfügungen über Immaterialgüterrechte 
in den untersuchten Jurisdiktionen erforderlich, um die Problemstellung zu 
präzisieren (§ 7). Im Anschluss erfolgt die Untersuchung der Rechtslage de 
lege lata (§ 8). Wiederum bildet die Europäische Union den Ausgangspunkt 
der Analyse, in deren Mittelpunkt eine potentielle analoge Anwendung der 
Rom I-VO und die Klärung des Verhältnisses zum autonomen Kollisionsrecht 
der Mitgliedstaaten stehen (§ 8 A.). Es folgt die Untersuchung der Rechtslage 
in der Schweiz (§ 8 B.). Den Schwerpunkt der Erörterung der Rechtslage in 
den USA bildet eine Bewertung des Fallrechts unter Anwendung der konti-
nentaleuropäischen Kollisionsrechtsdogmatik (§ 8 C.).  

Es folgt eine Auseinandersetzung mit der Anknüpfung von Immaterialgü-
terrechtsverträgen nach den CLIP-Principles und den ALI-Principles (§ 10) 
und dem jeweils zulässigen Maß an Parteiautonomie. Schließlich werden 
wiederum Leitlinien für eine Konzeption des europäischen Kollisionsrecht 
hinsichtlich der vertraglichen oder immaterialgüterrechtlichen Qualifikation 
unterschiedlicher Elemente von Immaterialgüterrechtsverträgen de lege feren-
da entwickelt, die mit einem Normvorschlag schließen (§ 10). 

In einer abschließenden Würdigung werden zunächst die Ergebnisse der 
Untersuchungen der Rechtslage de lege lata einschließlich der in der Arbeit 
vorgeschlagenen Rechtsfortbildungen sowie die Vorschläge zur Konzeption 
de lege ferenda in Thesen zusammengefasst. Schließlich wird die vorgeschla-
gene Neujustierung des Verhältnisses von Parteiautonomie und Schutzland-
anknüpfung bewertet. 
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§ 1 Internationales Immaterialgüterrecht 
A. Geistiges Eigentum und Immaterialgüterrecht 

Die Oberbegriffe „geistiges Eigentum“ und „Immaterialgüterrecht“ bringen 

zum Ausdruck, dass sie sich auf Rechte an verselbstständigten geistigen Gü-
tern beziehen, die ihrem Inhaber dem Eigentum an Sachen vergleichbare 
Ausschließlichkeitsrechte gewähren.1 Beide Begriffe sind jedoch nicht ohne 
Weiteres voneinander abzugrenzen und bedürfen der näheren Konkretisie-
rung. Dies gilt umso mehr, als Immaterialgüterrechte Gegenstand zahlreicher 
internationaler Harmonisierungseinflüsse sind und ihre Definitionen im Sach- 
und Kollisionsrecht variieren. Im Folgenden wird zunächst ein Überblick 
über die völkerrechtlichen Grundlagen sowie die Konzeption solcher Rechte 
nach den Sachrechten der untersuchten Rechtsordnungen gegeben. Im An-
schluss werden gemeinsame Wesensmerkmale herausgearbeitet und schließ-
lich die autonome kollisionsrechtliche Begriffsbildung dargestellt. 

I. Völkerrechtliche Grundlagen 

Es existieren zahlreiche völkerrechtliche Übereinkommen mit Bezug zu Im-
materialgüterrechten, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts abgeschlossen 
wurden. Sie basieren auf der Furcht der jeweiligen Regierung, dass andere 
Staaten aufgrund eigener merkantilistischer Interessen ausländische Autoren 
und Erfinder diskriminieren könnten, und etablieren vor diesem Hintergrund 
internationale Mindeststandards.2 Zu den wichtigsten Übereinkommen zählen 
die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums 
(PVÜ) vom 20. März 18833 sowie die Revidierte Berner Übereinkunft zum 
Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ) vom 9. September 1886,4 
welche beide zur Gründung internationaler Organisationen führten.5 Das 

                                                                    
1 Götting, GRUR 2006, 353. 
2 Siehe nur CLIP-Commentary-Basedow 3:102.C04. Siehe zum Grundsatz der Inländer-

behandlung und seinen (potentiellen) kollisionsrechtlichen Folgen unten S. 28 f. und S. 34 ff. 
3 In der Fassung vom 14.07.1967, BGBl. II 1970, S. 293 ff., zuletzt geändert durch Be-

schluss vom 02.10.1979, in Kraft seit 03.06.1984, BGBl. II 1984, S. 7912; im Folgenden 
zitiert als „PVÜ“. 
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Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigen-
tums (TRIPS) vom 14. April 1994,6 ein Annex zum WTO-Abkommen, ver-
pflichtet seine Mitglieder in Art. 2 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 darüber hinaus 
zur Einhaltung der jeweils aktuellsten Fassung der RBÜ und PVÜ (sogenann-
ter Bern-Plus-Effekt/Paris-Plus-Effekt).7 Von Bedeutung sind weiterhin Ne-
benabkommen zur RBÜ und zur PVÜ, wie etwa das Welturheberrechtsüber-
einkommen vom 6. September 19528 oder das Madrider Abkommen vom 
14. April 1891 über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Han-
delsmarken9 sowie das Protokoll zum Madrider Markenabkommen über die 
internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 198910. Die genannten 
Übereinkommen werden von der 1967 gegründeten Weltorganisation für 
Geistiges Eigentum mit Sitz in Genf verwaltet,11 die seit 1974 als offizielle 
Teilorganisation der Vereinten Nationen anerkannt ist12 und das Überein-
kommenssystem im Rahmen ihrer Aufgaben weiter ausbaut.13 

Insbesondere die älteren Übereinkommen haben international weite Aner-
kennung gefunden. Der PVÜ gehören insgesamt 174 Vertragsparteien an, der 
RBÜ 166 Vertragsparteien, darunter neben Deutschland jeweils auch die 
Schweiz und die USA.14 Der WTO und damit auch dem TRIPS-Überein-
kommen gehören 158 Mitgliedstaaten an.15 Die sachlichen Anwendungsberei-
che der Übereinkommen machen deutlich, für welche immateriellen Rechtspo-
sitionen sie Geltung beanspruchen: So bezieht sich die PVÜ auf das „gewerbli-

che Eigentum“, von dem sie insbesondere  
                                                                    

4 In der Pariser Fassung von 1971, BGBl. II 1973, S. 1071 ff., geändert durch Be-
schluss vom 02.10.1979, BGBl. II 1985, S. 81; im Folgenden zitiert als „RBÜ“. 

5 Vgl. zur übergeordneten Bedeutung beider Konventionen nur MünchKommBGB-
Drexl IntImmGR Rn. 30. 

6 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, BGBl. II 1994, 
S. 1730; ABl. EG 1994 Nr. L 336 vom 23.12.1994, S. 1 f.; im Folgenden zitiert als „TRIPS“.  

7 MünchKommBGB-Drexl IntImmGR Rn. 31 f. m.w.N.  
8 BGBl. II 1973, S. 1111 ff. 
9 In der Fassung vom 14.07.1967, BGBl. II 1973, S. 400.  
10 Gesetz vom 07.12.1995, BGBl. II 1995, S. 1016; zuletzt geändert am 12.11.2007. 
11 Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für Geistiges Eigentum, unter-

zeichnet in Stockholm am 14.07.1967, für Deutschland in Kraft getreten am 19.09.1970, 
BGBl. II S. 293; zur Verwaltung der Übereinkommen siehe insbesondere Art. 4 ii). 

12 Agreement between the United Nations and the World Intellectual Property Organi-
zation (WIPO), in Kraft getreten am 17.12.1974, abrufbar unter <http://www.wipo.int/
treaties/en/agreement/index.html>. 

13 Siehe hierzu MünchKommBGB-Drexl IntImmGR Rn. 30. 
14 Die RBÜ ist in den USA seit dem 01.03.1989 in Kraft, in der Schweiz seit dem 

05.12.1887, vgl. Gesamtübersicht der Vertragsparteien unter <http://www.wipo.int/treaties/
en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15>. Die PVÜ bindet die USA seit dem 
30.05.1887, die Schweiz seit dem 07.07.1884 an, vgl. Gesamtübersicht der Vertragspartei-
en <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2>. 

15 Siehe <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e>. 
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„Erfindungspatente, die Gebrauchsmuster, die gewerblichen Muster oder Modelle, die 

Fabrik- oder Handelsmarken, die Dienstleistungsmarken, den Handelsnamen und die 
Herkunftsangaben oder Ursprungsbezeichnungen sowie die Unterdrückung des unlauteren 
Wettbewerbs“  

umfasst wissen will.16 Die Übereinkunft selbst macht klar, dass der Anwen-
dungsbereich möglichst weit ausgelegt werden soll.17 Die RBÜ dient dem 
Schutz der „Rechte der Urheber an ihren Werken der Literatur und Kunst“18 
und erfasst sachlich ebenfalls ein weites Spektrum an Schutzgegenständen, 
unabhängig von Art und Form des Ausdrucks,19 wobei einige Bereiche der 
Ausgestaltung durch die Gesetzgeber der Verbandsländer vorbehalten blei-
ben.20 Bei beiden Anwendungsbereichen handelt es sich jeweils ausdrücklich 
um nicht abschließende Aufzählungen, so dass die Verbandsstaaten frei sind, 
inhaltlich über die internationalen Mindestvorgaben hinauszugehen.21 Glei-
ches gilt für die Standards des TRIPS-Übereinkommens.22 Aus der Existenz 
zweier unterschiedlicher Übereinkommen für „Rechte von Urhebern an Wer-
ken der Literatur und Kunst“ auf der einen und „gewerbliches Eigentum“ auf 

der anderen Seite ergibt sich bereits auf internationaler Ebene eine dogmati-
sche Differenzierung, die sich auf sachrechtlicher Ebene fortsetzt. 

                                                                    
16 Art. 1 Abs. 1, 2 PVÜ. 
17 Art. 1 Abs. 3 PVÜ: „Das gewerbliche Eigentum wird in der weitesten Bedeutung 

verstanden und bezieht sich nicht allein auf Gewerbe und Handel im eigentlichen Sinn des 
Wortes, sondern ebenso auf das Gebiet der Landwirtschaft und der Gewinnung der Boden-
schätze und auf alle Fabrikate oder Naturerzeugnisse, zum Beispiel Wein, Getreide, Ta-
bakblätter, Früchte, Vieh, Mineralien, Mineralwässer, Bier, Blumen, Mehl.“ 

18 Präambel der RBÜ, S. 1. 
19 Art. 2 Abs. 1 RBÜ: „Die Bezeichnung ‚Werke der Literatur und Kunst‘ umfaßt alle 

Erzeugnisse auf dem Gebiet der Literatur, Wissenschaft und Kunst, ohne Rücksicht auf die 
Art und Form des Ausdrucks, wie: Bücher, Broschüren und andere Schriftwerke; Vorträge, 
Ansprachen, Predigten und andere Werke gleicher Art; dramatische oder dramatisch-
musikalische Werke; choreographische Werke und Pantomimen; musikalische Kompositi-
onen mit oder ohne Text, Filmwerke einschließlich der Werke, die durch ein ähnliches 
Verfahren wie Filmwerke hervorgebracht sind; Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, 
der Baukunst, der Bildhauerei, Stiche und Lithographien; fotografische Werke, denen 
Werke gleichgestellt sind, die durch ein der Photographie ähnliches Verfahren hervorge-
bracht sind; Werke der angewandten Kunst; Illustrationen, geographische Karten; Pläne, 
Skizzen und Darstellungen plastischer Art auf den Gebieten der Geographie, Topographie, 
Architektur oder Wissenschaft.“ 

20 Art. 2 Abs. 2, 3, 4 RBÜ. 
21 Siehe für die RBÜ Abbot/Cotter/Gurry, S. 500; Nordemann/Vinck/Hertin, Art. 2/2bis 

Rn. 2; zur PVÜ etwa Ilardi/Blakeney, S. 191. 
22 Art. 1 Abs. 1 S. 2 TRIPS: „Die Mitglieder dürfen in ihr Recht einen umfassenderen 

Schutz als den durch dieses Übereinkommen geforderten aufnehmen, vorausgesetzt, dieser 
Schutz läuft diesem Übereinkommen nicht zuwider, sie sind dazu aber nicht verpflichtet.“ 
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II. Sachrechtliche Definitionen 

1. Begriffsbestimmung in Deutschland 

In Deutschland herrscht schon keine Einigkeit über einen gemeinsamen 
Oberbegriff für nicht körperliche, gegenüber jedermann wirkende Rechtsposi-
tionen wie das Urheberrecht oder gewerbliche Schutzrechte.23 Das Urheber-
recht schützt persönliche geistige Schöpfungen auf dem Gebiet der Literatur, 
Wissenschaft und Kunst.24 Der gewerbliche Rechtsschutz gliedert sich in das 
Patentrecht, welches neue technische Erfindungen schützt,25 sowie das Mar-
kenrecht, welches neben Marken für Waren und Dienstleistungen auch Kenn-
zeichen für geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsanga-
ben unter Schutz stellt.26 Ferner fallen auch Designs zum Schutz ästhetischer 
Gestaltungsformen,27 Gebrauchsmuster zu technischen Erfindungen mit ge-
ringerer Erfindungshöhe28 sowie der Sortenschutz für Pflanzenerzeugnisse29 
und der Topographienschutz für mikroelektronische Halbleitererzeugnisse30 
unter den Begriff.31 

Da sich die Bezeichnung „Urheberrecht und gewerbliche Schutzrechte“ als 
präzise, aber sperrig erweist, besteht das Bedürfnis, einen gemeinsamen 
Oberbegriff für beide benannten Schutzrechtsgruppen zu finden.32 Bei der 
Auswahl eines solchen Begriffes stehen sich im deutschen Sachrecht zwei 
Lager gegenüber, die Anhänger des „geistigen Eigentums“33 und die Befür-
worter des „Immaterialgüterrechts“34.  

Der Terminus „geistiges Eigentum“ geht auf die Naturrechtsdoktrin der 
französischen Aufklärung zurück und gründet insbesondere in der Aufleh-

                                                                    
23 So heißt die wichtigste Fachvereinigung etwa „Deutsche Vereinigung für gewerbli-

chen Rechtsschutz und Urheberrecht“ (GRUR) und auch überblicksartige Darstellungen 
gliedern bereits ihren Titel in beide benannten Bereiche auf, siehe nur Eisenmann/Jautz, 
Grundriss Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (2007). 

24 §§ 1, 2 UrhG. 
25 § 1 PatG. 
26 § 1 MarkenG. 
27 §§ 1 f. DesignG, vgl. Götting, GRUR 2006, 353. Mit Wirkung zum 01.01.2014 wur-

de das bisherige GeschmG in DesignG umbenannt. 
28 § 1 GebrMG, siehe hierzu auch Eisenmann/Jautz, S. 70 f., die auch vom Schutz von 

„Alltagserfindungen“ sprechen. 
29 § 1 SortenSchG. 
30 § 1 HalbLSchG. 
31 Für einen Gesamtüberblick über die gewerblichen Schutzrechte siehe Götting, S. 5–7. 
32 Siehe nur Ohly, JZ 2003, 545. 
33 Götting, GRUR 2006, 353; derselbe, S. 1; Ohly, JZ 2003, 545. 
34 Siehe zur Entwicklung des Begriffes „Immaterialgüterrecht“ Kohler, AcP 82 (1894), 

141, 157 ff. Für dessen Benutzung im Sachrecht Rehbinder (12. Auflage), Rn. 79. Kritisch 
hinsichtlich einer Anwendung des Begriffes im Kollisionsrecht K. Kreuzer, in: Reichelt/
Rechberger (Hrsg.), Europäisches Kollisionsrecht, S. 13, 42. 
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nung gegen das durch herrschaftliche Privilegien an Drucker oder Verleger 
verliehene Recht zum Buchnachdruck.35 Im Sinne der Arbeitstheorie nach 
Locke, nach der jedermann Eigentum an der Arbeit seines Körpers und seiner 
Hände habe,36 wird durch den Nachdruck eines Werkes nicht nur das Recht 
des Originaldruckers, sondern auch das natürliche und unveräußerliche Ei-
gentumsrecht des Verfassers verletzt.37 Dieser Tradition folgend stellte der 
BGH 1955 fest, es sei „allseitig anerkannt, dass die Nutzungsrechte des Ur-

hebers nur die Ausstrahlungen seines durch den Schöpfungsakt begründeten 
geistigen Eigentums sind“.38 Auch der deutsche Gesetzgeber griff 1990 mit 
seinem „Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur 

Bekämpfung der Produktpiraterie“39 den Oberbegriff auf. Schließlich findet 
der Terminus auch in anderen Jurisdiktionen wie der Schweiz,40 Frankreich41 
und den USA42 sowie auf internationaler Ebene43 Anwendung.  

Kritiker führen an, der Begriff „geistiges Eigentum“ verwische die Gren-
zen zum auf materielle Sachen begrenzten Eigentumsbegriff der §§ 903 ff. 
BGB. Zudem berücksichtige er nicht hinreichend, dass insbesondere das 
Urheberrecht auch persönlichkeitsrechtliche Komponenten aufweise, und 
betone aufgrund seiner naturrechtlichen Herkunft die Stärkung der Rechte des 

                                                                    
35 Dabei war bereits umstritten, ob sich die Privilegienerteilung auf ein vorbestehendes 

Recht des Autors stützt, siehe dazu umfassend monographisch Jähnich, S. 23–33; Götting, 
GRUR 2006, 353, 354. 

36 „This nobody has any right but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of 

his hands, we may say, are properly his“, Locke, Second Treatise, Chapter 5 (London, 
1698), S. 134 der Neuauflage, herausgegeben von Thomas I. Cook, New York (1947). 

37 Dölemeyer/Klippel, FS 100 Jahre GRUR, 185, 199 nach Fichte, zitiert auch von Göt-
ting, GRUR 2006, 353, 354. Mit einer intensiven Auseinandersetzung der naturrechtlichen 
Elemente in der Intellectual Property-Dogmatik Gordon, 102 Yale L. J. (1993), 1533, 
1540–1581; Goldhamer, S. 182–210. 

38 BGH, Urteil vom 18.05.1955, BGHZ 17, 266, 278 f. – Magnettonband; Rehbinder 
wiederum hält dies für ein „klassisches Zeugnis“ der „rechtstheoretischen Verirrung aus 

der Zeit der naturrechtlichen Phase des BGH“, Rehbinder (12. Auflage), Rn. 79. 
39 BGBl. I 1990, S. 422. 
40 Siehe im Anschluss S. 12. 
41 In Frankreich ist eine Vielzahl von Schutzrechten im „Code de la propriété intellec-

tuelle“ kodifiziert, loi n° 92–597 vom 01.07.1992 relative au code de la propriété intellec-
tuelle, veröffentlicht im Journal officiel vom 03.07.1992, zuletzt novelliert zum 
01.01.2013, abrufbar unter <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGI
TEXT000006069414>. 

42 Siehe im Anschluss S. 13. 
43 So etwa im Titel der „Weltorganisation für Geistiges Eigentum“ (WIPO), Überein-

kommen zur Errichtung der Weltorganisation für Geistiges Eigentum, unterzeichnet in 
Stockholm am 14.07.1967, für Deutschland in Kraft getreten am 19.09.1970, BGBl. II, 
S. 293. 
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Einzelnen zulasten des Allgemeininteresses.44 Man habe insofern den Termi-
nus „geistiges Eigentum“, der zwar unjuristischen Laien entgegenkomme, 
aber auch im Ausland allein aus Traditionalismus beibehalten werde, zu Un-
recht aus der „Mottenkiste der Rechtsgeschichte“ hervorgeholt.45 

Da es sich lediglich um einen teilweise rechtsphilosophisch begründeten 
Streit um einen sachrechtlichen Oberbegriff handelt, über dessen Spektrum 
letztlich Konsens besteht, soll hier keine Stellungnahme zugunsten des einen 
oder des anderen Terminus erfolgen. Insbesondere ist im Sachrecht auch eine 
parallele Verwendung beider Begrifflichkeiten möglich.46 So liegt es nahe, 
mit Troller den Begriff des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit der 
dogmatischen Orientierung oder den rechtspolitischen Leitideen zu verwen-
den und auf den Terminus „Immaterialgüterrechte“ zurückzugreifen, „um die 

Beziehungen der Personen zu unkörperlichen Sachen zu umfassen und sie 
von den anderen Rechtsverhältnissen zu sondern.“47 Wie der folgende Blick 
in das Sachrecht anderer Jurisdiktionen sowie auf die hier interessierende 
Begriffsbildung im (europäischen) Kollisionsrecht zeigen wird, handelt es 
sich bei dem Begriff „Immaterialgüterrecht“ um eine Besonderheit deutsch-
sprachiger Rechtsterminologie.48 Auch vor dem Hintergrund, dass sich das 
Wort nur schwerlich ins Englische übersetzen lässt,49 ist nicht davon auszu-
gehen, dass die internationale (kollisionsrechtliche) Begriffsbildung den deut-
schen Begriff übernehmen und auf die Verwendung des Terminus „geistiges 

Eigentum“ verzichten wird.50 

2. Verständnis des „geistigen Eigentums“ in der Schweiz 

In der Schweiz existiert kein vergleichbarer Streit über einen Oberbegriff für 
immaterielle Ausschließlichkeitsrechte. Dies zeigt allein die Existenz des 
Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum, welches die Funktion eines 

                                                                    
44 Rehbinder (12. Auflage), Rn. 79. Beier, GRUR Int. 1990, 675, 677 kritisiert den Be-

griff als „unsauber“, hält ihn jedoch für rechtspolitisch „griffig“. Mit einem Überblick zur 

Kritik Ohly, JZ 2003, 545, 546 ff. 
45 Rehbinder (12. Auflage), Rn. 79.  
46 Götting, S. 2; Troller, ImmGR I, S. 104; zur Möglichkeit der parallelen Verwendung 

beider Begriffe auf kollisionsrechtlicher Ebene siehe unten S. 27. 
47 Troller, ImmGR I, S. 104.  
48 Siehe zur Bedeutung des Begriffs „Immaterialgüterrechte“ in der deutschen Version 

des schweizerischen Kollisionsrecht unten S. 25. 
49 Ohly, JZ 2003, 545, 554. Aus diesem Grunde nennt das Max-Planck-Institut für In-

novation und Wettbewerb seine entsprechende Abteilung auf Deutsch „Immaterialgüter- 
und Wettbewerbsrecht“, auf Englisch jedoch „Intellectual Property and Competition Law“, 

siehe <http://www.ip.mpg.de/de/forschung/immaterialgueter-und-wettbewerbsrecht.html> 
respektive <http://www.ip.mpg.de/en/research/intellectual-property-and-competition-law.
html>. Auch hier findet letztlich eine parallele Anwendung beider Begrifflichkeiten statt. 

50 Vgl. Götting, GRUR 2006, 353, 358.  


